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Freiburg , 15. April 2015  

Vollzugdes neuen Schulgesetzes   
— 
Die wichtigsten Termine  

 

1.8.15 

 

1.1.16 

 

1.8.16 

 

1.8.18  

 

Inkrafttreten des 
neuen SchG (ausser 
Art. 18 Abs. 1) 

 

Ende der Amtszeit der 
Schulkommissionen 
(mit Ausnahme der 
Gemeinden, die eine 
fakultative 
Schulkommission 
aufrechterhalten. Eine 
solche verliert 
hingegen ihren Status 
als Schulbehörde und 
ihr Aufgabenbereich 
muss angepasst 
werden). 

 

 

Übernahme der Lohn-
kosten und 
Lohnnebenkosten der 
Schulbehörden (SL, 
Schuldirektor/innen, 
Inspektor/innen) 
durch den Kanton 
sowie der an-
erkannten Lehrmittel 
(100 % zulasten des 
Staates) 

Neuer 
Kostenschlüssel Staat-
Gemeinden für die 
logopädischen, 
psychologischen und 
psychomotorischen 
Dienste und die 
Schulkosten nach 
Art. 67 und 72  

(50 % Staat – 50 % 
Gemeinden) 

 

Inkrafttreten des 
neuen RSchG 

 

Inkrafttreten von 
Art. 18 Abs. 1 des 
SchG 
(administratives 
Schuljahr) 

 

 

Fristablauf für die 
Einführung der 
Elternräte 

 

Fristablauf für die 
Neugestaltung der 
Schulkreise nach 
Massgabe des neuen 
SchG (8 Klassen) 

 

Fristablauf für die 
Neuauflage der 
Gemeindeübereinkünfte, 
Statuten der Gemeinde-
verbände und 
Gemeindereglemente 

Vollständige Übernahme 
(100 %) der Kosten für 
die Schülertransporte 
durch die Gemeinden 

 


